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1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS am 05.09 1989 

2. VORGEZOGENE BÜRGERBETEILIGUNG 

§ 3 Abs. 1 BauGB vom 14.11.1990 bis 14.12.1990 

3. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG § 3 Abs. 2 BauGB vom 06.11.1991 bis 06.12.1991 

vom bis 

4. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS am 10.12.1991 

5. GENEHMIGUNG DURCH DIE REGIERUNG 
VON OBERBAYERN § 6 BauGB 

mit Einschränkungen, Auflagen 
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Nr. 421 - 4621 - MÜ - 8 - 1(92) 
vom 10.04.1992 / 04.05.1992 

6. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG § 3 Abs. 2 BauGB vom 16.11.1992 bis 16.12 1992 
Wiederholung aufgrund o. a. Ziff. 5 

7. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS am 09.02.1992 

8. GENEHMIGUNG DURCH DIE REGIERUNG 
Nr. 421-4621-MÜ-H 2 
vom 07.04.1993 

9. BEKANNTMACHUNG § 6 Abs. 5 BauGB am 23 04 1993 

10. GENEHMIGUNG DURCH DIE REGIERUNG 
VON OBERBAYERN § 6 BauGB Nr. 421-4621 MU-8-2/92 
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11. BEKANNTMACHUNG § 6 Abs. 5 BauGB am 18.7.1995 BIS 18.8.1995 

Der Flächennutzungsplan mit Erläuterungsbericht wird seit diesem Tag zu den üblichen 
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emeinde Heldervstein, Lkr. Mühldorf a. Inn 
. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Erläuterungsbericht 

1. Vorbemerkung und Anlaß der Planänderung 

Die Gemeinde Heldenstein besitzt einen von der Ortspla¬ 
nungsstelle für Oberbayern ausgearbeiteten Flächennut¬ 
zungsplan der von der Regierung von Oberbayern mit Be- 
scneid vom 0d.02.1S85 Nr. 421 - 4621.1-MÜ 8-1 genehmigt 
wurde. 

Die 1. Änderung des o.a. h1äcnennutzungsplanes, die die 
Ausweisung eines Gewerbegebietes vorsieht, liege z.Zt. 
bei der Regierung von Oberbayern zur Genehmigung vor. 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist erforder¬ 
lich, weil die ausgewiesenen Wohnbauflächen, soweit sie 
verfügbar waren, zwischenzeitlich bebaut sind. 

Um der starken Nachfrage nach Baugrundstücken, vor allem 
uus der einheimischen Bevölkerung, nachkommen zu können, 
beschloß die Gemeinde eine weitere Ausweisung von Wohn- 
bzw. Dorfgebieben. 
Zudem soll im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungs- 
plananderung auch der veränderten Entwicklungsmöglichkeit 
für d-e künftig an die Kanalisation abgeschlossenen Orts- 
teile Niederheldenstein und Haigerloh Rechnung getragen 
werden. J 3 

oa Deide Ortsteile im Bereich der Wasserschutzzonen der 
otaat Waldkraibürg und der Gemeinde Ampfing liegen, kann 
wegen cer steigenden Nitratwerte bei der Wasserversorgung 
von Waldkrai bürg eine weitere Versickerung des Abwassers 
m diesem Raum nicht geduldet werden. 

Die hohen Kosten von ca. 7,5 füll. DM für den Anschluß 
der Ortsceile an die Kläranlage in Harting ließen sich 
euren zusätzliche Anschlußnehmer leichter finanzieren. 
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2. Vorgesehene PIanänderungen 

Ortsteil Weidenbach 

Fläche 1 
Diese 1 ha große Flache, die im Flächennutzungsplan als 
landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt ist,' soll 
als Wohnbaugebiet für Ortsansässige ausgewiesen werden. 
Im ersten Genehmigungsbescheid der Regierung von Oberbayern 
•vom 10.04.1992 wurde die Fläche zunächst versagt. Die 
Gemeinde legte dagegen Widerspruch ein. Mit Bescheid vom 
19.06.1995 wurde dem abgeholfen, sodaß die Darstellung 
im Flächennutzungsplan mit der Bekanntmachung rechtswirksam 
wi rd. 

Fläche 2 
Aufgrund von Einzelanträgen soll die 
der Hauner Straße nach Süden um eine 
verlängert werden. 

Bebauung westlich 
Fläche von 0,4 ha 

Zur besseren Ortsrandseingrünung wurden gemäß den Aufla¬ 
gen des Genehmigungsbescheides zusätzliche Grünstreifen 
im Osten und Westen der Flächenausweisung aufgenommen. 

Ortsteil Küham 

hlache 3 
Für diesen Ortsteil sind im Flächennutzungsplan keine 
Bauflächenausweisungen vorgesehen. Der bauliche Bestand, 
bestehend aus landwirtschaftlichen Anwesen, einigen Wohn¬ 
häusern, einer Gaststätte und einem Betrieb, wurde in die 
landwirtschaftliche Nutzfläche einbezogen. 

Aufgrund 
jetzt ei 
wiesen, 

von Einzelanträgen (nachgeborene Kinder) wird 
n eng oegrenzter Bereich als Dorfgebiet ausge- 
der für 3-4 Wohnhäuser Baulücken einschließt. 

Fläche 4 
Nachdem die beabsichtigte Gewerbegebietsausweisung von 
einigen Trägern öffentlicher Belange, wegen der weit ein¬ 
sehbaren Hanglage, negativ beurteilt wurde, beschloß die 
Gemeinde, die Flache aus dem Änderungsverfahren heraus¬ 
zunehmen . 



Hauptort Heldenstein 

Fläche 5 
Am nördlichen Ortsrand von Heldenstein ist auf einer 
Teil flache der Fl.-Nr. 136, die im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaugebiet ausgewiesen ist, ein Altenheim mit 100 
Pflegeplätzen errichtet worden. 

•Jetzt möchte die Gemeinde einen weiteren Teil dieses 
Flurstückes von 1,3 ha, der im Flächennutzungsplan zur 
landwirtschaftlichen Nutzfläche gehört, als Wohnbaugebiet 
ausweisen. 

Neben Wohnhäusern soll auf dieser Fläche auch ein Ein¬ 
kaufszentrum entstehen, wofür in der Gemeinde dringender 
Bedarf besteht. 

Fläche 6 
Gegen die zunächst vorgesehene Erweiterung der bestehen¬ 
den Sport- und rreizeitanlage auf eine Länge von rd. 600m 
entlang des Hartinger Baches hatten das Wasserwirt¬ 
schaftsamt, wegen möglicher Überflutung und die höhere 
Landesplanungsbehörde, wegen Eingriff in einen noch 
naturnahen Landschaftsbereich, Bedenken erhoben. 

Die Gemeinde hat sich daher entschlossen, die Fläche ent¬ 
lang dem Bach um 400 in zurückzunehmen und dafür auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite eine 1,3 ha große, bisher 
landwirtschaftlich genutzte Flache, für die Erweiteruno 
auszuweisen. 

Die 1,3 ha große Erweiterung wurde jedoch mittels Ein¬ 
schränkung Nr. 1.3 des Genehmigungsbescheides vom 
10.04.1992, aufgrund der ungeeigneten Hanglage, versagt. 
Sie wird wieder als landwirtschaftliche Nutzfläche dar- 
gestel1t. 

Aufgrund der empfindlichen landschaftlichen Situation 
sind nur Rasensportflächen zulässig. Bei der weiterfüh¬ 
renden, verbindlichen Bauleitplanung ist für die Ausar¬ 
beitung eines Freiflächengestaltungsplanes ein qualifi¬ 
zierter Landschaftsplaner heranzuziehen. 

Der Uferbereich des Hartinger Baches bleibt geschützt und 
wird aucn nicht in die verbliebene Sportfläche einbezo¬ 
gen . 



Ortsteil Niederheldenstein 

Fläche 7 
Im Westen des noch rein landwirtschaftlich geprägten 
Ortes schließen in lockerer Bebauung einige Wohnhäuser 
an, die in die Dorfgebietsausweisung des Ortes einbezoqen 
werden sollen. 
Dadurch ergeben sich zwischen den bestehenden Häusern 
etwa 5-6 Bauplätze. 

Ortsteil Haigerloh 

Fläche 8 
Im Anschluß an die nördliche Ortsgrenze sollte eine 2,8ha 
große, derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche, als 
Wohnbaugebiet ausgewiesen werden, um die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes vorzubereiten. 

Damit der bestehende landwirtschaftliche Betrieb durch 
die geplante Bebauung nicht eingeengt wird, wurde die 
Wohnbaufläche im südwestlichen Bereich zurückgenommen. 
Durch eine weitere Reduzierung an der Ostseite umfaßt das 
Wohngebiet jetzt nur noch 2,0 ha. 

Wichtig ist die Einbindung des freiliegenden Siedlungsbe- 
reiches in die Landschaft, wozu die Ausführung einer aus- 
reicnenden Durchgrünung beitragen soll. 

Fläche 9 
Das bestellende Dorfgebiet wird um eine Parzelle nach 
Osten erweitert. (Einzelantrag) 

Fläche 10 
Die geplante Dorfgebietsausweisung wurde mit der Ein¬ 
schränkung 1.4 des Genehmigungsbescheides vom 10.04.1992 
versagt, um eine Beeinträchtigung der angrenzenden land¬ 
wirtschaftlichen Anwesen durch weitere Bebauung zu ver¬ 
hindern. Die Ausweisung wurde deshalb zurückgenommen. 

Fläche 11 
zur Erweiterung der Bebauung am südlichen Ortsausqanq 
sollen 0,8 ha der landwirtschaftlichen Nutzfläche als 
Wohnbaufläche ausgewiesen werden. 



Die crschließimg der beabsichtigten Bebauung erscheint 
allerdings in Anbetracht der Topographie sowie der Lage und 
des Zuschnittes der Fläche problematisch. 

Fläche 12 
Die Fläche wurde nach Abschluß des Verfahrens gern. § 4 Abs. 
1 BauGB in das Änderungsverfahren aufgenommen. Fs handelt 
sich um die Erweiterung der Dorfgebietsausweisung im 
Ortsteil Lauterbach um eine Parzelle am südwestlichen 
Ürtsausgang. 

Die Aufnahme, der bisher für landwirtschaftliche Nutzung 
ausgewiesenen Fläche, erfolgte aufgrund eines Bauantrages, 
der ohne diese vorherige Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht genehmigt werden kann. 

Auf Wunsch der Oberpostdirektion München, Bereich Telekom, 
wird folgender Hinweis in den Erläuterungsbericht 
aufgenommen: 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind in allen 
Straßen geeignete und ausreichende Trassen für die 
Unterbringung der Fernmeldeanlagen vorzusehen. 



3. Zusammenstellung der Bauf1ächenausweisungen und beste¬ 
hendes Baurecht 

Fläche Bruttobauland/na 

Weidenbach 
1 a11 gerneines Wohngebiet 1,0 

mögl. Einwohner 

30 

2 allgemeines Wohngebiet 0,4 

KUham 
3 Dorfgebiet 2,4 

davon unbebaut 4 Parzellen 

4 Gewerbegebiec (wurde zurückgenommen) 

Heldenstein 
5 alIgemeines Wohngebiet ' 1,3 

6 öffentliche Grünfläche 
Sport- und Freizeitanlage 

Niederheldenstein 
7 ’Dorfgebi et 1 ? 2 

davon unbebaut 5-6 Parzellen 

Haiger)oh 
8 aI[gemeines Wohngebiet 2,0 

9 Dorfgebiet 0,1 

10 Fläche versagt 

11 allgemeines Wohngebiet 0,8 

Lauterbach 
12 Dorfgebiet 0,1 

12 

12 

39 

18 

60 

3 

24 

3 

9, 3 ha 201 Personen 
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Darüber hinaus bestehen im Flächennutzungsplan folgende 
Bauflächen, deren Verfügbarkeit aufgrund fehlender Ver¬ 
kauf sbereit schaft der Eigentümer nicht gegeben ist. 

Unbebaute Flächen in 
rechtskräftigen Bebauungspl änen_Parze! len_ mögl. Einwohner 

Oberheldenstein 

Südwest II 

Harting 

Harting West 

Heldenstein Nord-Ost 

12 

21 

3 

G 

12 

18 Parzellen 54 Einwohner 

Bauerwartungsland 
(Flächennutzungsplan- 
auswei sungen )_ Brutto! and/ha_ mögl . Einwohner 

Heldenstein - Gebiet östl. 1,2 36 
der MÜ 15 

Heldenstein - Gebiet zwischen 
Südwest II, West I und Helden¬ 
stei n Nord + Nord-Ost 3,0 90 

Weidenbach - Gebiet westlich 
des Bebauungsplanes Weidenbach 2,4 72 

6,6 ha 198 Einwohner 

Bei den Einwohnerzahlen wurde eine Dichte von 30 Einwoh¬ 
ner/ha angenommen und von den Dorfgebieten nur 50% der 
Fläche zur Wohnnutzung gerechnet. 

4. Bei der Ausarbeitung der 2. Änderung des Flächennutzungs¬ 
planes wurden folgende Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB beteiligt: 
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Amt für Landwirtschaft 

Autobahndirekti©n 
München 

Bayer. Bauernverband 

Deutsche Bundespost 
Oberpostdirektion 
München 

Isar-Amperwerke AG 

Mobil Oil AG 

Flurbereinigungsdirektion 

Deutsche Bundesbahn 
Bundesbahndirektion München 

Handwerkskammer für Oberbayern 

Industrie- und Handelskammer 

Kreisheimatpfleger 

Landratsamt 

Regionaler Planungsverband 
Region 18 "Südostoberbayern" 

Regierung von OberBayern 
Sachgebiet 8000 
Raumordnung u. Landesplanung 

Staatl. Gesundheitsamt 

Straßenbauamt Rosenheim 

Was s erwirt sch afts amt 

Am Kellerberg 11 

Seidlstraße 9 

Neuöttinger Straße 10 

Postfach 20 00 01 

Postfach 37 02 20 

Postfach 27 

Infanteriestraße 1 

Ri che 1 Straße 3 

Max-ooseph-Straße 4 
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8261 Ampfing 
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8260 Mühldorf a. Inn 

8260 Mühldorf a. Inn 

8220 Traunstein 

8000 München 22 

8260 Mühldorf a. Inn 

8200 Rosenheim 

8200 Rosenheim 

Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen wurden in den 
Gemeinderatssitzungen am 05.03.1991 und 07.05.1991 ein¬ 
gehend behandelt und, soweit möglich, bei der Planung 
berücksichtigt. 



5. Linschrankungen und Auflagen aufgrund des Genehmi¬ 
gungsbescheides der Regierung von Oberbayern 

Die 2. Flächennutzungsplanänderung wurde mit Schreiben 
der Regierung von Oberbayern vom 10.04.1S92 und 
04 05.1992, Az.: 412-4621-MÜ-8-1(92) mit Einschränkuncen, 
Auflagen und Hinweisen genehmigt. 

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 12.05.1992 und 
02.06.1992 dem o.g. Bescheid zugestimmt. Jedoch wurde von 
der Gemeinde gegen die Flächenversagung des Genehmigungs- 
bescheides Einschränkung Nr. 1.1 - Allgemeines Wohngebiet 
(WA) in Weidenbach nördlich der MÜ 21 (Fläche Nr. 1) - 
Widerspruch erhoben, wodurch diese Einschränkung keine 
Bestandskraft erhält. 

Wegen der vorgenommenen Planänderung aufgrund der Ein¬ 
schränkungen wurde eine erneute öffentliche Auslequnq 
nach § 3 Abs. 3 BauGB erforderlich. 

5.1 Überarbeitung aufgrund der Einschränkungen 

Von der Genehmigung ausgenommen wurden 

- Allgemeines Wohngebiet (WA) in Weidenbach nördlich der 
Kreisstraße MU 21 (Fläche Nr. 1) (wogegen Widerspruch 
der Gemeinde erhoben wurde) 

Östliche Teilfläche der öffentlichen Grünfläche - 
Sportplatz - (fläche Nr. 6) 

- Dorfgebiet (MD) in Haigerloh (Fläche Nr. 10). 

Siehe beigefügte Planausschnitte. 

5.2 Überarbeitung aufgrund der Auflagen 

Bei der Flache Nr. 2 ist entlang der Gemeinaever- 
bi ndungsstraße ein mind. 10 m breiter Grünstreifen 
darzustellen. 

- Bei der westlichen Teilfläche der Fläche Nr. 6 ist an 
der Süd- und Ostseite ein mind. 5 m breiter Grünstrei¬ 
fen darzustellen. In den Erläuterungsbericht ist auf¬ 
zunehmen, daß aufgrund der empfindlichen landschaft- 
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liehen Situation nur Rasensportflächen zulässig sind 
und für xien Freiflächengestaltungsplan ein qualifi¬ 
zierter Landschaftsplaner heranzuziehen ist. 

- In den Erläuterungsbericht sind Aussagen hinsichtlich 
von ausgewiesenem, jedoch noch nicht bebautem Bauland 
aufzunehmen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen 
Bauerwartungsland (FNP-Darstellung) und bestehendem 
Baurecht im Planungs- und Innenbereich (§§ 30, 34 
BauGB). 

- Bei der Änderungsfläche Nr. 2 ist an der Nordwestseite 
zum Bachtal hin ein mind. 10 m breiter Streifen als 
Grünfläche darzustellen. 

6. Abhilfebescheid der Regierung von Oberbayern vom 
19.06.1996 

Die mit Bescheid vom 10.04.1992 versagte Genehmigung 
für das allgemeine Wohngebiet in Weidenbach, nördlich 
der Kreisstraße MÜ 21 wurde mit dem Abhilfebescheid 
vom 19.06.1996 aufgehoben. 

Ortsplanungsstelle für Oberbayern 
München, den 13.08.1992 

Maurer 
Baudirektor 

Geändert und ergänzt aufgrund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 
12.05.1992 und 02.06.1992 
Lt. Genehmigungsbescheid der Regierung von Oberbayern 
vom 10.04.1992 und 04.05.1992 
Lt. Abhilfebescheid der Regierung von Oberbayern vom 
19.06.1995 



GEMEINDE HELDENSTEIN LKR.MÜHLDORF/INN 
2.ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUGSPLANES 

Planausschnitt mit Darstellung der Teilfläche Nr.6,(Sportanlage), 
die aufgrund der Einschränkung Nr.1.3 des Genehmigungs¬ 
bescheides vom 10.04.1992 der Regierung von Oberbayern 
zuruckgenommen wurde. J 
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GEMEINDE HELDENSTEIN LKR.MÜHLDORF/I NN 
2.ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

Planausschnitt mit Darstellung der Fläche Nr.10 (Dorf¬ 
gebiet) , die aufgrund der Einschränkung Nr.1.4 des 
Genehmigungsbescheides vom 10.04.1992 der Regierung von 
Oberbayern zurückgenommen wurde. 
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VERFAHRENSVERMERKE 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS am 05.09 1989 

2. VORGEZOGENE BÜRGERBETEILIGUNG 

§ 3 Abs. 1 BauGB vom 14.11.1990 bis 14.12.1990 

3. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG § 3 Abs. 2 BauGB vom 06.11.1991 bis 06.12.1991 

vom bis 

4. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS am 10.12.1991 

5. GENEHMIGUNG DURCH DIE REGIERUNG 
VON OBERBAYERN § 6 BauGB 
mit Einschränkungen, Auflagen 

und Hinweisen 

Nr. 421 - 4621 - MÜ - 8 - 1(92) 

vom 10.04.1992 / 04.05.1992 

6. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG § 3 Abs. 2 BauGB vom 16.11.1992 bis 16.12.1992 
Wiederholung aufgrund o.a. Ziff. 5 

7. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS am 09.02.1992 

8. GENEHMIGUNG DURCH DIE REGIERUNG 
VON OBERBAYERN § 6 BauGB Nr. 421-4621-MÜ-8 2 

vom 07.04.1993 

9. BEKANNTMACHUNG § 6 Abs. 5 BauGB am 23.04.1993 

Der Flächennutzungsplan mit Erlauterungsbericht wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt 
auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Flachennutzungsplan ist damit wirksam. Auf die 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB ist hingewiesen worden. 
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Gemeinde Heldenstein, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Erl äuterungsöeric'nt 

1. Vorbemerkung und Anlaß der Planänderung 

Die Gemeinde Heldenstein besitzt einen von der Ortspla¬ 
nungsstelle für Oberbayern ausgearbeiteten Flächennut¬ 
zungsplan der von der Regierung von Oberbayern mit Be¬ 
scheid vom 05.02.1385 Nr. 421 - 4621.1-MÜ 8-1 genehmigt 
wurde. 

Die 1. Änderung des o.a. Fl cchennutzungspl anes, die die 
Ausweisung eines Gewerbegebietes vorsieht, liege z.Zt. 
bei der Regierung von Oberbayern zur Genehmigung vor. 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist erforder¬ 
lich, weil die ausgewiesenen Wohnbauflächen, soweit sie 
verfügbar waren, zwischenzeitlich bebaue sind. 

Um der starken Nachfrage nach Baugrundstücken, vor allem 
aus der einheimischen Bevölkerung, nachkommen zu können, 
beschloß die Gemeinde eine weitere Ausweisung von Wohn- 
bzw. Dorfgebieten. 
Zudem soll im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungs¬ 
planänderung auch der veränderten Entwicklungsmöglichkeit 
für die künftig an die Kanalisation angeschlossenen Orts¬ 
teile Niederheldenstein und Haigerloh Rechnung getragen 
werden. 

Da beide Ortsteile im Bereich der WasserSchutzzonen der 
Stadt Waldkraibürg una der Gemeinde Ampfing liegen, kann 
wegen der steigenden Nitratwerte bei der Wasserversorgung 
von Waldkraibürg eine weitere Versickerung des Abwassers 
in diesem Raum nicht geduldet 'werden. 

Die hohen Kosten von ca. 7,5 Mi 11. DM für den Anschluß 
der Ortsteile an die Kläranlage in Harting ließen sich 
durch zusätzliche Anschlußnehmer leichter finanzieren. 

- 2 - 



2. Vorgesehene Planänderungen 

2 - 

Ortsteil Weidenbach 

Fläche 1 
Diese 1 ha große Fläche, die irn Flächennutzungsplan als 
landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt ist, sollte 
als Wohnbaugebiet ausgewiesen v/erden. 

Sie wurde u.a. wegen der exponierten Lage und zur Vermei¬ 
dung eventuller Beeinträchtigungen des charakteristischen 
Orts- und Landschaftsbildes 1t. Einschränkung Nr. 11 des 
Genehmigungsbescheides vom 10.04.1992 versagt. Aufgrund 
des eingelegten Widerspruchs der Gemeinde ist diese Ein¬ 
schränkung noch nicht bestandskräftig. 

Fläche 2 
Aufgrund von Einzelanträgen soll die Bebauung westlich 
der Hauner Straße nach Süden um eine Fläche von 0,4 ha 
verlängert werden. 

Zur besseren Ortsrandseingrünung wurden gemäß den Aufla¬ 
gen des Genehmigungsbescheides zusätzliche Grünstreifen 
im Osten und Westen der Flächenausweisung aufgenommen. 

Ortsteil Küham 

Fläche 3 
Für diesen Ortsteil sind im Flächennutzungsplan keine 
Bauflächenausweisungen vorgesehen. Der bauliche Bestand, 
bestehend aus landwirtschaftlichen Anwesen, einigen Wohn¬ 
häusern, einer Gaststätte und einem Betrieb, wurde in die 
landwirtschaftliche Nutzfläche einbezogen. 

Aufgrund von Einzelanträgen (nachgeborene Kinder) wird 
jetzt ein eng begrenzter Bereich als Dorfgebiet ausge¬ 
wiesen, der für 3-4 Wohnhäuser Baulücken einschließt. 

Fläche 4 
Nachdem die beabsichtigte Gewerbegebietsausweisung von 
einigen Trägern öffentlicher Belange, wegen der weit ein¬ 
sehbaren Hanglage, negativ beurteilt wurde, beschloß die 
Gemeinde, die Fläche aus dem Änderungsverfahren heraus¬ 
zunehmen . 

- 3 - 
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Hauptort Keldenstein 

Fläche 5 
Am nördlichen Ortsrand von Heldenstein ist auf einer 
Teilflache der Fl.-Nr. 136, die im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaugebiet ausgewiesen ist, ein Altenheim mit 100 
Pflegeplätzen errichtet worden. 

Jetzt möchte die Gemeinde einen weiteren Teil dieses 
Flurstückes von 1,3 ha, der im Flächennutzungsplan zur 
landwirtschaftlichen Nutzfläche gehört, als Wohnbaugebiet 
ausweisen. 

Neben Wohnhäusern soll auf dieser Fläche auch ein Ein¬ 
kaufszentrum entstehen, wofür in der Gemeinde dringender 
Bedarf besteht. 

Fläche 6 
Gegen die zunächst vorgesehene Erweiterung der bestehen¬ 
den Sport- und Freizeitanlage auf eine Länge von rd. 600m 
entlang des Hartinger Baches hatten das Wasserwirt¬ 
schaftsamt, wegen möglicher Überflutung und die höhere 
Landesplanungsbehörde, wegen Eingriff in einen noch 
naturnahen Landschaftsbereich, Bedenken erhoben. 

Die Gemeinde hat sicn daher entschlossen, die Fläche ent¬ 
lang dem Bach um 400 rn zurückzunehmen und dafür auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite eine 1,3 ha große, bisher 
landwirtschaftlich genutzte Fläche, für die Erweiterung 
auszuweisen. 

Die 1,3 ha große Erweiterung wurde jedoch mittels Ein¬ 
schränkung Nr. 1.3 des Genehmigungsbescheides vom 
10.04.1992, aufgrund der ungeeigneten Hanglage, versagt. 
Sie wird wieder als landwirtschaftliche Nutzfläche dar- 
gestel1t. 

Aufgrund der empfindlichen landschaftlichen Situation 
sind nur Rasensportf1ächen zulässig. Bei der weiterfüh¬ 
renden, verbindlichen Bauleitplanung ist für die Ausar¬ 
beitung eines Freiflächengestaltungsplanes ein qualifi¬ 
zierter Landschaftsplaner heranzuziehen. 

Der Uferbereich des Hartinger Baches bleibt geschützt und 
wird auch nicht in die verbliebene Sportfläche einbezo¬ 
gen . 
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Ortsteil Niederheldenstein 

Fläche 7 
Im Westen des noch rein landwirtschaftlich geprägten 
Ortes schließen in lockerer Bebauung einige Wohnhäuser 
an, die in die Dorfgebietsausweisung des Ortes einbezogen 
werden sollen. 
Dadurch ergeben sich zwischen den bestehenden Häusern 
etwa 5-6 Bauplätze. 

Ortsteil Haigerloh 

Fläche 8 
Irn Anschluß an die nördliche Ortsgrenze sollte eine 2,8ha 
große, derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche, als 
Wohnbaugebiet ausgewiesen werden, um die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes vorzubereiten. 

Damit der bestehende landwirtschaftliche Betrieb durch 
die geplante Bebauung nicht eingeengt wird, wurde die 
Wohnbaufläche im südwestlichen Bereich zurückgenommen. 
Durch eine weitere Reduzierung an der Ost Seite umfaßt das 
'Wohngebiet jetzt nur noch 2,0 ha. 

Wichtig ist die Einbindung des freiliegenden Siedlungsoe- 
reicnes in die Landscnaft, wozu die Ausführung einer aus- 
reicnenden Durchgrünung beitragen soll. 

Fläche 9 
Das bestehende Dorfgebiet wird um eine Parzelle nach 
Osten erweitere. (Einzelantrag) 

Fläche 10 
Die geplante Dorfgebietsausweisung wurde mit der Ein¬ 
schränkung 1.4 des Genehmigungsbescheides vom 10.04.1992 
versage, um eine Beeinträchtigung der angrenzenden land¬ 
wirtschaftlichen Anwesen durch weitere Bebauung zu ver¬ 
hindern. Die Ausweisung wurde deshalb zurückgenommen. 

Fläche 11 
Zur Erweiterung der Bebauung am südlichen ürtsausgang 
sollen 0,8 ha der landwirtschaftlichen Nutzfläche als 
Wohnbaufläche ausgewiesen werden. 

5 - 



Die Erschließung der beabsichtigten Bebauung erscheint 
allerdings in Anbetracht der Topographie sowie der Lage und 
des Zuschnittes der Fläche problematisch. 

Fläche 12 rL 
Die Fläche wurde nach Abschluß des Verfahrens gern. $ 4 Abs. 
1 BauGB in das Änderungsverfahren aufgenommen. Es handelt 
sich um die Erweiterung der Dorfgebietsausweisung im 
Ortsteil Lauterbach um eine Parzelle am südwestlichen 
Ortsausgang. 

Die Aufnahme, der bisher für landwirtschaftliche Nutzung 
ausgewiesenen Fläche, erfolgte aufgrund eines Bauantrages, 
der ohne diese vorherige Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht genehmigt werden kann. 

Auf Wunsch der Oberpostdirektion München, Bereich Telekom, 
wird folgender Hinweis in den Erläuterungsbericht 
aufgenommen: 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind in allen 
Straßen geeignete und ausreichende Trassen für die 
Unterbringung der Fernmeldeanlagen vorzusehen. 

- o - 
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3. Zusammenstellung der Bauflächenausweisungen und beste- 
' hendes Baurecht 

fläche Bruttobauland/ha mögl . Einwohner 

Weidenbach 
1 Fläche versagt 

Einschränkung aufgrund des eingelegten 
bestandskräftig 

2 allgemeines Wohngebiet 0,4 

Küham 
3 Dorfgebiet 2,4 

davon unbeoaut 4 Parzellen 

4 Gewerbegebiet (wurde zurückgenommen) 

Heldenstein 
5 alIgemeines Wohngebiet 1 1,3 

6 öffentliche Grünfläche 
Sport- und Freizeitanlage 

Niederheldenstein 
7 Dorfgebiet 1,2 

davon unbebaut 5-6 Parzellen 

Haigerloh 
8 aIIgemeines Wohngebiet 2,0 

9 Dorfgebiet 0,1 

10 Fläcne versagt 

11 allgemeines Wohngebiet 0,8 

Lauterbach 
12 Dorfgebiet 0,1 

10,0 

Widerspruchs der Gemeinde nicht 

12 

12 

39 

18 

60 

3 

24 

_3 

171 Personen 

7 
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Darüber hinaus bestehen im F1ächennutzungsplan folgende 
Bauflächen, deren Verfügbarkeit aufgrund fehlender Ver¬ 
kauf sbereit schaff der Eigentümer nicht gegeben ist. 

Unbebaute Flächen in 
rechtskräftigen Bebauungspl änen_Parzel 1 en_mögl . Einwohner 

Oberheldenstein 4 12 

Südwest II 7 21 

Karting 1 3 

Harting West 2 6 

Heldenstein Nord-Ost 4_]_2_ 

18 Parzellen 54 Einwohner 

Bauerwartungsland 
(Flächennutzungsplan- 
ausweisungen) Bruttoland/ha mögl. Einwohner 

Keldenstein - Gebiet östl. 1,2 
der MÜ 15 

Heldenstein - Gebiet zwischen 
Südwest II, West I und Helden¬ 
stein Nord + Nord-Ost. 3,0 

36 

90 

Weidenbach - Gebiet westlich 
des Bebauungsplanes Weidenbach 2,4_72_ 

6,6 ha 198 Einwohner 

Bei den Einwohnerzahlen wurde eine Dichte von 30 Einwoh¬ 
ner/ha angenommen und von den Dorfgebieten nur 50% der 
Fläche zur Wohnnutzung gerechnet. 

4. Bei der Ausarbeitung der 2. Änderung des Flächennutzungs¬ 
pl anes wurden folgende Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB betei1igt: 

- 8 - 
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Amt für Landwirtschaft 

Autobahndirektion 
München 

Bayer. Bauernverband 

Deutscne Bundespost 
Ooerpostdirektion 
München 

Isar-Amperwerke AG 

Mobil Oil AG 

Fl urberei ni gungsdirektion 

Deutsche Bundesbahn 
Bundesbahndirektion München 

Handwerkskammer für Oberbayern 

Industrie- und Handelskammer 

Kr eisheimatpf1eger 

Landratsamt 

Regionaler Planungsverband 
Region 18 "Südostoberbayern" 

Regierung von Oberbayern 
Sachgebiet 8000 
Raumordnung u. Landesplanung 

Staatl. Gesundheitsamt 

Straßenbauamt Rosenheim 

Wasserwirtschaftsamt 

Am Kellerberg 11 

Seidlstraße 9 

Neuöttinger Straße 10 

Postfach 20 00 01 

Postfach 37 02 20 

Postfach 27 

Infanteriestraße 1 

Ri chelStraße 3 

Max-doseph-Straße 4 

Max-Joseph-Straße 2 

Töginger Straße 18. 

Töginger Straße 18 

Postfach 1509 

Maximilianstraße 39 

Postfach 445 

Greiderer Straße 5 

Königstraße 19 

8260 Mühldorf a. Inn 

8000 München 2 

8262 Altötting 

8000 München 38 

8000 München 37 

8261 Ampfing 

8000 München 40 

8000 München 19 

8000 München 2 

8000 München 2 

8260 Mühldorf a. Inn 

8260 Mühldorf a. Inn 

8220 Traunstein 

8000 München 22 

8260 Mühldorf a. Inn 

8200 Rosenheim 

8200 Rosenheim 

Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen wurden in den 
Gemeinderatssitzungen am 05.03.1991 und 07.05.1991 ein¬ 
gehend behandelt und, soweit möglich, bei der Planung 
berücksichtigt. 

i 
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5' Einschränkungen und Auflagen aufgrund des Genehmi¬ 
gungsbescheides der Regierung von Oberbayern 

Die 2. Flächennutzungsplanänderung wurde mit Schreiben 
der Regierung von Oberbayern vom 10.04.1S92 und 
04.05.1992, Az.: 41 2-4621 -MÜ-8-1 (92) mit Einsciiränkungen, 
Auflagen und Hinweisen genehmigt. 

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 12.05.1992 und 
02.06.1992 dem o.g. Bescheid zugestimmt. Jedoch wurde von 
der Gemeinde gegen die Flächenversagung des Genehmigungs¬ 
bescheides Einschränkung Nr. 1.1 - Allgemeines Wohngebiet 
(WA) in Weidenbach nördlich der MÜ 21 (Fläche Nr. 1) - 
Widerspruch erhoben, wodurch diese Einschränkung keine 
Bestandskraft erhält. 

Wegen der vorgenommenen Planänderung aufgrund der Ein¬ 
schränkungen wurde eine erneuce öffentliche Auslegung 
nach §*3 Abs. 3 BauGB erforderlich. 

.1 Überarbeitung aufgrund der Einschränkungen 

Von der Genehmigung ausgenommen wurden 

- Allgemeines Wohngebiet (WA) in Weidenbach nördlich der 
Kreisstraße MÜ 21 (Fläche Nr. 1) (wogegen Widerspruch 
der Gemeinde erhoben wurde) 

- Östliche Teilfläche der öffentlichen Grünfläche - 
Sportplatz - (Fläche Nr. 6) 

- Dorfgebiet (MD) in Haigerloh (Fläche Nr. 10). 

Siehe beigefügte Planausschnitte. 

.2 Überarbeitung aufgrund der Auflagen 

- Bei der Fläche Nr. 2 ist entlang der Gemeinaever- 
bindungsstraße ein mind. 10 rn breiter Grünstreifen 
darzustel1en. 

- Bei der westlichen Teilfläche der Fläche Nr. 6 ist an 
der Süd- und Ostseite ein mind. 5 m breiter Grünstrei¬ 
fen darzustellen. In den Erläuterungsbericht ist auf¬ 
zunehmen, daß aufgrund der empfindlicnen landschaft- 

10 - 
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liehen Situation nur Rasensportflächen zulässig sind 
und für den Freif1ächengestaltungsplan ein qualifi¬ 
zierter Landschaftsplaner heranzuziehen ist. 

- In den Erläuterungsbericht sind Aussagen hinsichtlich 
von ausgewiesenem, jedoch noch nicht bebautem Bauland 
aufzunehmen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen 
Bauerwartungsland (FNP-Darstellung) und bestehendem 
Baurecht im Planungs- und Innenbereich (§§ 30, 34 
BauGB). 

- Bei der Änderungsfläche Nr. 2 ist an der Nordwestseite 
zum Bachtal hin ein mind. 10 m breiter Streifen als 
Grünfläche darzustel1en. 

Ortsplanungsstelle für Oberbayern 
München, den 13.08.1992 

Maurer 
Baudirektor 

Geändert und ergänzt aufgrund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 
12.05.1992 und 02.06.1992 1t. Genehmigungsbescheid der 
Regierung von Oberbayern vom 10.04.1992 und 04.05.1992 



GEMEINDE HELDENSTEIN LKR.MÜHLDORF / INN 
2.ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

Planausschnitt mit Darstellung der Fläche 
gebiet) , die aufgrund der Einschränkung 
Genehmigungsbesche i des vom 1 0.04.1 992 der 
Oberbayern zurückgenommen wurde. 

N r. 10 (Dorf- 
N r. 1 .4 des 
Regierung von 



GEMEINDE HELDENSTEIN lKR.MÜHLDORF/ INN 
2.ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUGSPLANES 

Planausschnitt mit Darstellung der Teilfläche Nr.6,(Sportanlage), 
die aufgrund der Einschränkung Nr.1.3 des Genehmigungs— 
bescheides vom 10.04.1992 der Regierung von Oberbayern 
zurückgenommen wurde. 
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